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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten ausschließlich
unsere Lieferbedingungen.

A. Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich; abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und
dem Besteller zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem
Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur
gegenüber Unternehmern im Sinne von
§ 310 Abs. 1 BGB.

B. Allgemeines

1. Die von uns und von unseren Vertretern
übergebenen Produktbeschreibungen und
Preislisten stellen noch keine verbindlichen
Angebote dar. Ein Kaufvertrag kommt erst
zustande, wenn wir den erteilten Auftrag
schriftlich bestätigen oder durch Auslieferung
der Ware zu erkennen geben, dass wir den
Auftrag angenommen haben.
2. Die in unseren Preislisten genannten Preise
gelten vorbehaltlich inzwischen durch uns
erfolgter Preisänderungen. Der Mindestbe-
stellwert für Bestellungen beträgt Euro
100,00 Netto-Einkaufswert.
3. Wir behalten uns vor, jederzeit einzelne
in unserer Preisliste/n, unserem Katalog oder
in anderen Verkaufsunterlagen von uns auf-
geführte Artikel aus unserem Sortiment
herauszunehmen. Waren, deren Packungsein-
heiten in der Preisliste umrandet sind, wer-
den ohne Ausnahme in Originalpackungen
geliefert; abweichende Bestellmengen wer-
den geändert.
4. Für Einzelfälle, u.a. bei Lieferung an uns
unbekannte Firmen, behalten wir uns Versand
unter Nachnahme oder Vorkasse vor.
5. Warenrücksendungen unterliegen unserem
Einverständnis. Falls dies nicht vorliegt,
können wir die Ware auf Kosten des Absen-
ders zurücksenden. Für alle Rückgaben ist
unser Warenrückgabeschein zu benutzen
und einen Rücksende-Auftragsnummer über
unseren Innendienst einzuholen. Diese muss
äußerlich auf dem Paket angebracht werden.
Vom Umtausch bzw. einer Gutschrift ausge-
schlossen sind von uns verkaufte Erzeugnisse,
die in der gültigen Preisliste nicht aufgeführt
sind, des weiteren Artikel, die preisausge-
zeichnet oder beschädigt sind, sowie Waren,
deren Lieferung mehr als einen Monat zu-
rückliegt. Für zurückgenommene Waren wird
der zeitwert unter Abzug der Kosten für
Neuaufmachung und 10% Bearbeitungsge-
bühr gutgeschrieben, soweit die Rückgabe
nicht aufgrund einer berechtigten Reklama-
tion erfolgt.

C. Preise und Zahlung

1. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht
in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungs-
stellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen.
2. Bei Zahlungseingang innerhalb von 14
Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2%
Skonto, sofern keine fälligen Posten aus
Rechnungen, die älter als 14 Tage sind, unbe-
glichen sind. Bei Zahlungsverzug gelten die
gesetzlichen Regeln.
3. Bei allen Zahlungen muss die auf der
Rechnung vermerkte Rechnungsnummer
aufgeführt werden, da die Buchung aus-
schließlich auf Grund der anzugebenden
Rechnungsnummer erfolgt.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller

Gültig bis auf Widerruf ab 01. 03. 2004

nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht

D. Lieferzeit

1. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertra-
ges bleibt vorbehalten.
2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug
oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche bleiben
vorbehalten. In diesem Fall geht die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufäl-
ligen Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug
geraten ist.

E. Transport - Gefahrenübergang – Ver-
packungskosten

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“
(52382 Niederzier, Neue Straße 19) verein-
bart.
2. Ab einem Bestellwert von Euro 100,00
netto und vorbehaltlich anderer vertraglicher
Regelungen trägt der Verkäufer die Versand-
kosten. Ihm bleibt die Wahl des Versandweges
vorbehalten.
3. Für Aufträge unter Euro 100,00 netto, die
nur in Ausnahmefällen wegen Unterschreitung
des Mindestbestellewertes ausgeführt wer-
den, wir eine anteilige Servicekostenpauschale
von Euro 10,00 pro Auftrag berechnet. Die
Wahl des Versandweges und des geeigneten
Verpackungsmaterials behalten wir uns vor.
4. Transport- und alle sonstigen Verpackungen
nach Maßgabe der Verpackungsordnung wer-
den nicht zurückgenommen; ausgenommen
sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet,
für eine Entsorgung der Verpackungen auf
eigene Kosten zu sorgen.
5. Sofern der Besteller es wünscht, werden
wir die Lieferung durch eine Transportversi-
cherung eindecken; die insoweit anfallenden
Kosten trägt der Besteller.

F. Mängelhaftung

1. Mängelrügen können nur berücksichtigt
werden, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach
Empfang der Ware, bei versteckten Mängeln
im Sinne des § 377 Abs. 2 HGB innerhalb von
8 Tagen nach Entdeckung des Mangels gerügt
werden.
2. Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach
unserer Wahl zur Nacherfüllung durch Man-
gelbeseitigung oder durch Lieferung einer
neuen mangelfreien Sache verpflichtet.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der
Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis min-
dern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Käufer Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen
durch uns oder unsere Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen oder wir schuldhaft
eine wesentliche Vertragspflicht verletzt
haben. In diesen Fällen ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt.
5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz.
6. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichen-
des geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche

beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines
Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB
bleibt unberührt.

G. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der
Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswid-
rigem Verhalten des Bestellers, insbesondere
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurück-
nahme der Kaufsache durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der
Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzu-
rechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen
Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage
gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten,
haftet der Besteller für den uns entstandenen
Ausfall.
3. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache
im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung
dieser Forderung bleibt der Besteller auch
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät
und insbesondere keinen Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfah-
rens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir
verlangen, dass der Besteller uns die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterla-
gen aushändigt und den Schuldnern (Dritten)
die Abtretung mitteilt.
4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt;
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.

H. Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist
Hannover Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Besteller auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts
ist ausgeschlossen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort Nie-
derzier.
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